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1. Umfrage-Ergebnisse zu xdomea (ab Folie 4 in Anlage 1_xdomea-Forum_AG_xdo-
mea_2025-10-10_v1-1.pdf sowie Anlage 2_xdomea - Zusammenfassung der bisher durch-
geführten Online-Umfragen (Version 1.0 vom 02.10.2025).pdf) 
 

a. Frage: Wann findet eine nächste Umfrage zu xdomea statt? 

Antwort: Derzeit ist kein neuer Termin konkret geplant. Aus Sicht der AG xdomea sollten 
regelmäßige Umfragen durchgeführt werden. Es finden hierzu noch Abstimmungen mit 
der FITKO als Koordination des IT-Planungsrates statt. 

2. Nachnutzung von xdomea (ab Folie 17 in Anlage 1_xdomea-Forum_AG_xdomea_2025-10-
10_v1-1.pdf) 

 

a. Frage: Habe ich (Verwaltung) das richtig verstanden, dass die einheitliche Versionierung 
bedeutet, dass man ggf. seine Systeme auch dann anfassen muss, wenn sich im genutz-
ten Bereich von xdomea keine gar fachlichen Änderungen ergeben haben, nur um die 
Versionsnummer anzupassen? 
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Antwort: Ja. Wie in der bisherigen Praxis ändern sich bei einer neuen xdomea-Version 
alle xdomea-XML-Schemata bzgl. ihres Namensraumes und ihrer Version – ohne dass 
zwingend inhaltliche Änderungen am einzelnen XML-Schema stattfinden. Bislang gab es 
hierzu von Verfahrensherstellern kein negatives Feedback. Aus aktuellen Äußerungen 
von Verfahrensherstellern ist vielmehr zu entnehmen, dass diese einheitliche Versionie-
rung ein geregeltes Vorgehen ist, das es den Verfahrensherstellern ermöglicht, schnell 
die Anpassungen an die nächste xdomea-Version vorzunehmen – eine möglicherweise 
„unnötige“ Anpassung wird dabei in Kauf genommen. In der xdomea-Spezifikation soll es 
zukünftig noch weitere Hinweise geben, welche XML-Schemata in der jeweiligen Version 
inhaltliche Änderungen bzw. keine inhaltlichen Änderungen umfassen. 
 

b. Frage: Heißt das, dass, wenn xdomea in Teilen (xdomea-Baukasten) Bestandteil der 
XÖV-Bibliothek wird, auch die anderen XÖV-Standards immer eine spezielle Version von 
xdomea verwenden? 
 
Antwort: Die Verbindlichkeit von xdomea regelt der IT-Planungsrat in Verbindung mit den 
E-Government-Gesetzen des Bundes und der Länder. Die Zeiträume für die Verbindlich-
keit werden im Bundesanzeiger bekanntgegeben. Für Bereiche, für die xdomea nicht ver-
bindlich vorgesehen ist, wird dennoch empfohlen, immer die jeweils gültige Version zu 
verwenden. Für Übergangszeiträume ist die Verwendung einer älteren Version möglich, 
da die XÖV-Bibliothek ältere Versionen von Bestandteilen immer beibehält und nicht 
löscht (siehe z.B. auch String.Latin). Die XÖV-Standards entscheiden im eigenen Ermes-
sen, ob die Einbindung von xdomea mit welchen Bestandteilen erforderlich ist und wenn 
ja, in welcher Version. 

3. Standardisierung der eAkte im Ausländerwesen (siehe Anlage 3_20251010_Horneffer_e-
Akte im Ausländerwesen.pdf) 

 

a. Frage: Wo kann man die Details zur Profilierung von xdomea für XAusländer finden? 
 

Antwort: Die Profilierung von xdomea für XAusländer steht unter https://www.xreposi-
tory.de/details/urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.xauslaender_26.05#version  zur Ver-
fügung. 
 

b. Frage: Welches System (DMS oder Fachverfahren) benötigt eine Schnittstelle, die die 
xdomea-XAusländer-Profilierung beinhaltet? 

 
Antwort: In der entsprechenden XAusländer-Kommunikation handelt es sich um einen 
Datenaustausch zwischen Fachverfahren und DMS. Beide Seiten benötigen eine Schnitt-
stelle – entweder zur Erzeugung des xdomea-Bestandteils in der XAusländer-Nachricht 
oder aber zur Speicherung der xdomea-Bestandteile aus der XAusländer-Nachricht. 
 

c. Frage: Ist es verpflichtend, dass die Schriftgutstrukturen der Ausländerakte im DMS den 
Schriftgutstrukturen des Referenzstandards in dem xdomea-Bestandteil der XAusländer-
Nachricht entsprechen? 

 
Antwort: Nein. Es handelt sich bei der xdomea-XAusländer-Nachricht um die Spezifika-
tion einer Datenübermittlung. Es wird jedoch durchaus begrüßt, wenn sich die Struktur 
des Referenzstandards auch in (neuen) DMS-Strukturen wiederfindet. 

4. Konvertierung von xdomea zu XJustiz für die Übermittlung von Behördenakten an die 
Justiz (siehe Anlage 4_20251010_Freiheit_Präsentation_XJustiz-xdomea_xdomea_Anwen-
derforum.pdf) 

 

a. Frage: Wo ist das Mapping zwischen xdomea und XJustiz zu finden? 
 

https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.xauslaender_26.05#version
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.xauslaender_26.05#version
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Antwort: Das Mapping ist auf der Webseite https://xjustiz.justiz.de/xdomea/index.php be-
schrieben. 
 

b. Frage: Welche xdomea-Nachricht bildete die Grundlage für das xdomea-XJustiz-Map-
ping? 
 
Antwort: Die Grundlage für das xdomea-XJustiz-Mapping bildete die xdomea-Nachricht 
Information.Information.0101. 
 

c. Frage: Wie kann man Zugang zu dem xdomea-XJustiz-Konverter erhalten? 
 
Antwort: Über die E-Mail-Adresse it-standards@justiz.de kann die Einrichtung eines Zu-
gangs zum XJustiz-Werkzeug angefragt werden. 
 

5. Rollout der xdomea-Aussonderung in Schleswig-Holstein (siehe Anlage 5_20251010_Leu-
enhagen_AG_xdomea_Forum.pdf) 

 
a. Frage: Wird das in dem Vortrag beschriebene Verfahren in Schleswig-Holstein zur Über-

gabe an das Archiv auch in anderen Bundesländern identisch umgesetzt?  
 
Antwort: Nein. Momentan wird das Verfahren zur Auflösung der xdomea-Nachricht im Ar-
chiv nur in Schleswig-Holstein so eingesetzt. Innerhalb des DIMAG-Verbunds gibt es Ge-
spräche, das Verfahren auch auf andere Bundesländer auszuweiten. 
Hinweis: Grundsätzlich erfolgt die Aussonderung bei den Archiven in Bund und Ländern 
anhand der xdomea-Nachrichtengruppe Aussonderung. 
 

b. Frage: Wie erkennt man aus der Historie der Akte, ob die Akte abgeschlossen ist? 
 
Antwort: In VIS E-Akte wird bei der Aussonderung von abgeschlossenen Vorgängen aus 
einer lebenden Akte ein Aktenschnitt durchgeführt. Die betroffenen Vorgänge werden da-
bei aus der Akte entfernt und in einen separaten Aktenteil verschoben. In beiden Teilen 
hinterlässt dieser Vorgang charakteristische Einträge in der Historie. Wenn in dem Teil, 
der an das Archiv ausgesondert wird, in der Historie der Eintrag „Aktenschnitt -> Archivie-
rungssakte“ zu finden ist, gibt es im DMS noch eine weiterlebende Bestandsakte, d.h. die 
Akte ist noch nicht gesamthaft abgeschlossen. 
 

c. Frage: Gibt es einen xdomea-Viewer, um Inhalte von xdomea-Nachrichten menschenles-
bar zu visualisieren? 
 
Antwort: Rudimentär ist ein solcher Viewer in der XÖV suite bereits umgesetzt. 
 

d. Frage: Werden alle Dateiformate übernommen oder gibt es in der schleswig-holsteini-
schen Verwaltung oder im Digitalen Archiv Schleswig-Holstein (DASH) bereits Format-
Restriktionen? 
 
Antwort: Es gibt keine Format-Restriktionen. 
 

e. Frage: Wie umfangreich sollte die Validierung der Daten und Formate vor der Aussonde-
rung erfolgen? 
 
Antwort: Der Umfang der Validierung orientiert sich an den archivischen Vorgaben. Die 
gründliche Validierung der Daten und Formate sowie Referenzen vor Einlieferung in ein 
digitales Magazin ist notwendig, da später die Daten im Quellsystem mittels 0506-Nach-
richt zur Löschung freigegeben werden.  
 

https://xjustiz.justiz.de/xdomea/index.php
mailto:it-standards@justiz.de
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f. Frage: Wie umfangreich wird bereits vor der Übernahme in das Archiv in Langzeitformate 
umgewandelt? 
 
Antwort: Ob bereits im DMS z.B. in PDF/A gewandelt wird, ob das Archiv dann Original-
formate und Langzeitformate oder nur Langzeitformate übernimmt und ob und wenn ja 
welche Dokumentversionen ein Archiv übernimmt, kann von Bundesland zu Bundesland 
variieren. 
 

g. Frage: Warum werden in Schleswig-Holstein bei der Aussonderung keine Versionen von 
Primärdateien übermittelt? 
 
Antwort: Aktuell werden keine Versionen übermittelt, um die zu übermittelnden Daten-
mengen zu reduzieren. 

6. Selbsterklärung zur xdomea-Konformität (ab Folie 38 in Anlage 1_xdomea-Fo-
rum_AG_xdomea_2025-10-10_v1-1.pdf sowie Anlage 6_xdomea_Selbsterklaerung_Kon-
formitaet_ENTWURF_2025-10-17.pdf) 

 
a. Frage: Grundsätzlich wird eine solche Selbsterklärung zur xdomea-Konformität durch 

mich (DMS-Hersteller) begrüßt, da diese xdomea-relevante Aspekte für das Produkt / das 
Projekt zusammenfasst. Wie aber wird es möglich sein, eine solche Konformitätserklä-
rung abzugeben? 
 
Antwort: Die AG xdomea wird nach der Finalisierung der Selbsterklärung ein entspre-
chendes Formular zum Download auf der xdomea-Webseite bereitstellen und darüber in 
einem Newsletter informieren. Die ausgefüllte Selbsterklärung kann dann beispielsweise 
bei Ausschreibungen oder für die eigenen Produktinformationen verwendet werden. 
 

b. Frage: Umfasst die Selbsterklärung zur Konformität auch Aspekte zu nestor (Empfehlung 
der nestor-UAG zur standardisierten Aussonderung aus DMS)? 
 
Antwort: Nein. In der Selbsterklärung werden nur allgemeine xdomea-Aspekte betrachtet. 
 

c. Frage: Kennt jemand ein Produkt, das jede beliebige eingehende valide xdomea-Nach-
richt, gerne eingegrenzt auf Information.Information.0101, out-of-the-box sinnvoll empfan-
gen kann? 
 
Antwort: Das Problem ist nicht das Empfangen der xdomea-Nachricht, sondern das Auf-
lösen der Inhalte in das empfangende System. Mit diesem Aspekt befasst sich seit 4 Jah-
ren eine weitere Arbeitsgruppe des IT-Planungsrates: AG xdomea:Verwaltung. Die Ab-
stimmung gestaltet sich aufgrund der nicht bund-länder-einheitlich normierten Schriftgut-
verwaltung schwierig. 
 

d. Frage: Gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Anmerkungen in die Selbsterklärung einzufü-
gen, z.B. wenn es in kleinerem Umfang Einschränkungen bei Umsetzungen von einzel-
nen Nachrichten gibt, etc.? 
 
Antwort: Die AG xdomea wird prüfen, ob zusätzliche Felder aufgenommen werden kön-
nen, die weitergehende Anmerkungen enthalten können. 
 


